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Der Antrag dient zugleich als Versicherungsschein. Gilt nur für die angegebenen Risiken- Änderungen sind nicht zulässig. 

Antrag zur Haftpflicht- und Unfallversicherung für Veranstaltungen 
Antragsteller    Herr      Frau      Firma Tarifgruppe    Normal    FDL      ÖD 

Vorname Name Beginn 0 Uhr am Einzugsermächtigung 
Die Beiträge sollen durch die SV Gebäudeversicherung AG bis auf Widerruf 
per SEPA-Lastschriftmandat von meinem Konto eingezogen werden 

Zahlung nur mit Einzugsermächtigung möglich! Bei der Abbuchung des 
Gesamtbeitrages wird eine Versicherungsnummer (z. B. V50123456789) 
angegeben. Bitte geben Sie diese bei allen Rückfragen an. 

Straße, Haus-Nr.  Ablauf 24 Uhr am 

Postleitzahl, Ort Zahlungsweise 

 einmalig 

IBAN 

Telefon privat Telefax Staatsangehörigkeit BIC

E-Mail-Adresse Sparkasse/Bank, Ort 

Art und Ort der Veranstaltung Name, Anschrift Kontoinhaber (falls nicht mit Antragsteller identisch) 

1. Festveranstaltungen
inklusive der Abgabe von Speisen und Getränken (z. B. Heimat-, Kinder-, Musik-, Sportfeste ohne Wettkampfcharakter, Straßen-, Winzerfeste, Tanzveranstaltungen), 
Konzerte, Ausstellungen, Märkte/Basare - ausgenommen Großveranstaltungen (z. B. Stadtfeste, Public Viewing, Konzerte) mit mehr als 3.000 Besuchern täglich sowie 
Demonstrationen. Versicherungsschutz hierfür muss besonders beantragt werden. 

Versicherungssumme: 5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle während der Vertragsdauer beträgt das Dreifache dieser Versicherungssummen. 

einschl. Ausschank/ Bewirtung in eigener Regie  
- bis zu 3 Tage

90,00 EUR 

EUR je weiterer Tag 

30,00 EUR 

EUR 

Summe 

EUR 

2. Schäden an gemieteten, gepachteten, geliehenen Sachen (Mietsachschäden) 
Einschluss von Mietsachschäden an Gebäuden u./o. Räumen (ausgenommen Zelte) sowie an beweglichen Sachen 
(gemäß Ziffer A1-6.8.1 und Ziffer A1-6.8.2 der SV-AVB-Veranstaltungen). 

- Nicht für Rock- und Popkonzerte, Uni-, Schul- und Discoveranstaltungen - 

110,00 EUR 

3. Zusatzrisiken für Veranstaltungen 

Einschluss von:
- Halter von Tieren, die bei der Veranstaltung eingesetzt werden 
- Einsatz von versicherungspflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen im Rahmen der versicherten Veranstaltung 
- Zeltauf- und -abbau in eigener Regie, Bauleitung 
- Auf- und Abbau und Benutzung von Tribünen 
- Durchführung von Umzügen (z. B. Festumzüge, Kinderfestumzüge, Martinsumzüge, Karnevals-, Faschingsumzüge) 
- Betrieb von Hüpf-, Springburgen und/oder Kletterwänden 
- polizeilich genehmigtes Abbrennen von Feuerwerken durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker 
- polizeilich genehmigtes Abbrennen von bengalischer Beleuchtung 
- polizeilich genehmigtes Böllerschießen 
- behördlich genehmigtes Abbrennen von Sonnenwend-, Martins- und/oder Osterfeuern 
- Auf- und Abbau sowie Standzeit von Mai-, Narren und/oder Weihnachtsbäumen 

75,00 EUR EUR 

4. Unfallversicherung für Helfer (Es müssen alle Helfer gemeldet werden) 

Versicherungssummen je Helfer - 20.000 EUR Invalidität - 40.000 EUR Vollinvalidität (100 %) - 10.000 EUR Tod - 10.000 EUR Bergungskosten
Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Umfang des Vertrages auf alle Unfälle, von denen die bei der Veranstaltung einschließlich der Bewirtschaftung und - falls 
besonders beantragt - beim Zeltauf- und -abbau eingesetzten Helfer betroffen werden. Mitversichert sind Unfälle bei den mit der Veranstaltung in unmittelbaren 
Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten. 

Helfer je Helfer

1,50 EUR 

EUR 

Helfer mit Auf- 
/Abbau von Zelten je Helfer 

3,00 EUR 

EUR 

Mindestbeitrag 20,00 EUR EUR 

5. Gesamt

Summe 1. - 4. EUR
 zuzüglich jeweilige  

gesetzliche Versicherungsteuer EUR 
Gesamtbeitrag (Einmalbeitrag) 

Inkl. gesetzlicher Versicherungsteuer EUR 

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Antragsfragen Ihre gesetzlichen Anzeigepflichten. Einzelheiten hierzu und zu den Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung  
finden Sie gesondert im Anhang des Antragsformulars. Bitte lesen Sie den Anhang vor Beginn der Beantwortung der nachfolgenden Fragen durch. Die Kenntnisnahme der dortigen Belehrung 
bestätigen Sie mit der Unterschrift am Ende dieses Antrages. 
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SV SparkassenVersicherung
Gebäudeversicherung AG  
Löwentorstraße 65  
70376 Stuttgart  
Telefon 0711 898-100 
Telefax 0711 898-109 
E-Mail: service@
sparkassenversicherung.de 
www.sparkassenversicherung.de 

Sitz Stuttgart, Deutschland 
Registergericht Stuttgart 
HRB 16264 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Stefan G. Reuß 
Geschäftsführender Präsident  
des Sparkassen- und Giroverbands 
Hessen-Thüringen 

Vorstand: 
Dr. Andreas Jahn, Vorsitzender 
Ralph Eisenhauer 
Michael Meiers 
Roland Oppermann 
Markus Reinhard 
Dr. Thorsten Wittmann 

Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
IBAN: DE97 5005 0000 0003 2000 29 
BIC: HELADEFFXXX 
Gläubiger-ID: DE93 002 00000021090 
USt-ID-Nr.: DE 811 687 678 
Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei 
VersSt-Nr.: 801/V90801006266 
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Der Antrag dient zugleich als Versicherungsschein. Gilt nur für die angegebenen Risiken- Änderungen sind nicht zulässig. 

Antrag zur Haftpflicht- und Unfallversicherung für Veranstaltungen  
 

Antragsteller    Herr      Frau      Firma Tarifgruppe    Normal      FDL      ÖD 
 
Vorname Name Beginn 0 Uhr am 

 
 

Einzugsermächtigung 
Die Beiträge sollen durch die SV Gebäudeversicherung AG bis auf Widerruf 
per SEPA-Lastschriftmandat von meinem Konto eingezogen werden 

Zahlung nur mit Einzugsermächtigung möglich! Bei der Abbuchung des 
Gesamtbeitrages wird eine Versicherungsnummer (z.B. V50123456789) 
angegeben. Bitte geben Sie diese bei allen Rückfragen an. 

  
Straße, Haus-Nr.  Ablauf 24 Uhr am 

  
Postleitzahl, Ort 
 

Zahlungsweise 

 einmalig 

IBAN 

  
Telefon privat 
 

Telefax Staatsangehörigkeit BIC 

  
E-Mail-Adresse 
 

Sparkasse/Bank, Ort 

  
Art und Ort der Veranstaltung 
 

Name, Anschrift Kontoinhaber (falls nicht mit Antragsteller identisch) 

 
1. Festveranstaltungen  
 inklusive der Abgabe von Speisen und Getränken (z. B. Heimat-, Kinder-, Musik-, Sportfeste ohne Wettkampfcharakter, Straßen-, Winzerfeste, Tanzveranstaltungen), 
 Konzerte, Ausstellungen, Märkte/Basare - ausgenommen Großveranstaltungen (z. B. Stadtfeste, Public Viewing, Konzerte) mit mehr als 3.000 Besuchern täglich sowie 
 Demonstrationen. Versicherungsschutz hierfür muss besonders beantragt werden. 

 
 Versicherungssumme: 5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

 
 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle während der Vertragsdauer beträgt das Dreifache dieser Versicherungssummen. 

 einschl. Ausschank/ Bewirtung in eigener Regie  
 - bis zu 3 Tage 

90,00 EUR 
 

EUR je weiterer Tag 

30,00 EUR 
 

EUR  

Summe 
 
 EUR 

 
 
2. Schäden an gemieteten, gepachteten, geliehenen Sachen (Mietsachschäden) 
 
 Einschluss von Mietsachschäden an Gebäuden u./o. Räumen (ausgenommen Zelte) sowie an beweglichen Sachen 
 (gemäß Ziffer A1-6.8.1 und Ziffer A1-6.8.2 der SV-AVB-Veranstaltungen). 

- Nicht für Rock- und Popkonzerte, Uni-, Schul- und Discoveranstaltungen - 

110,00 EUR 

 
 
3. Zusatzrisiken für Veranstaltungen 
 
 Einschluss von:  

- Halter von Tieren, die bei der Veranstaltung eingesetzt werden 
- Einsatz von versicherungspflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen im Rahmen der versicherten Veranstaltung 
- Zeltauf- und -abbau in eigener Regie, Bauleitung  
- Auf- und Abbau und Benutzung von Tribünen 
- Durchführung von Umzügen (z. B. Festumzüge, Kinderfestumzüge, Martinsumzüge, Karnevals-, Faschingsumzüge) 
- Betrieb von Hüpf-, Springburgen und/oder Kletterwänden 
- polizeilich genehmigtes Abbrennen von Feuerwerken durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker 
- polizeilich genehmigtes Abbrennen von bengalischer Beleuchtung 
- polizeilich genehmigtes Böllerschießen 
- behördlich genehmigtes Abbrennen von Sonnenwend-, Martins- und/oder Osterfeuern 
- Auf- und Abbau sowie Standzeit von Mai-, Narren und/oder Weihnachtsbäumen 

 
75,00 EUR EUR 

 
 
4. Unfallversicherung für Helfer (Es müssen alle Helfer gemeldet werden) 
 
 Versicherungssummen je Helfer - 20.000 EUR Invalidität - 40.000 EUR Vollinvalidität (100 %) - 10.000 EUR Tod - 10.000 EUR Bergungskosten   
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Umfang des Vertrages auf alle Unfälle, von denen die bei der Veranstaltung einschließlich der Bewirtschaftung und - falls 
 besonders beantragt - beim Zeltauf- und -abbau eingesetzten Helfer betroffen werden. Mitversichert sind Unfälle bei den mit der Veranstaltung in unmittelbaren 
 Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten. 

   

 

Helfer je Helfer 

1,50 EUR 
 

EUR 
 

   

 
Helfer mit Auf- 

/Abbau von Zelten je Helfer 

3,00 EUR 
 

EUR 
 

Mindestbeitrag 20,00 EUR 

 
 

EUR 
 
 
5. Gesamt 

Summe 1. - 4. EUR
 zuzüglich jeweilige  

gesetzliche Versicherungsteuer 

 
 

EUR 
Gesamtbeitrag (Einmalbeitrag) 

Inkl. gesetzlicher Versicherungsteuer 

 
 

EUR 
 
 
Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Antragsfragen Ihre gesetzlichen Anzeigepflichten. Einzelheiten hierzu und zu den Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung  
finden Sie gesondert im Anhang des Antragsformulars. Bitte lesen Sie den Anhang vor Beginn der Beantwortung der nachfolgenden Fragen durch. Die Kenntnisnahme der dortigen Belehrung 
bestätigen Sie mit der Unterschrift am Ende dieses Antrages. 
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SV SparkassenVersicherung
Gebäudeversicherung AG  
Löwentorstraße 65  
70376 Stuttgart  
Telefon 0711 898-100 
Telefax 0711 898-109 
E-Mail: service@
sparkassenversicherung.de 
www.sparkassenversicherung.de 

Sitz Stuttgart, Deutschland 
Registergericht Stuttgart 
HRB 16264 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Stefan G. Reuß 
Geschäftsführender Präsident  
des Sparkassen- und Giroverbands 
Hessen-Thüringen 

Vorstand: 
Dr. Andreas Jahn, Vorsitzender 
Ralph Eisenhauer 
Michael Meiers 
Roland Oppermann 
Markus Reinhard 
Dr. Thorsten Wittmann 

Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
IBAN: DE97 5005 0000 0003 2000 29 
BIC: HELADEFFXXX 
Gläubiger-ID: DE93 002 00000021090 
USt-ID-Nr.: DE 811 687 678 
Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei 
VersSt-Nr.: 801/V90801006266 
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(Der Antrag dient zugleich als Versicherungsschein)- Gilt für die angegebenen Risiken- Änderungen sind nicht zulässig 

Antrag zur Haftpflicht- und Unfallversicherung für Veranstaltungen 
 

Antragsteller    Herr      Frau      Firma Tarifgruppe    Normal      FDL      ÖD 
 
Vorname Name Beginn 0 Uhr am 

 
 

Einzugsermächtigung 
Die Beiträge sollen durch die SV Gebäudeversicherung AG bis auf Widerruf 
per SEPA-Lastschriftmandat von meinem Konto eingezogen werden 

Zahlung nur mit Einzugsermächtigung möglich! Bei der Abbuchung des 
Gesamtbeitrages wird eine Versicherungsnummer (z.B. V50123456789) 
angegeben. Bitte geben Sie diese bei allen Rückfragen an. 

  
Straße, Haus-Nr.  Ablauf 24 Uhr am 

  
Postleitzahl, Ort 
 

Zahlungsweise 

 einmalig 

IBAN 

  
Telefon privat 
 

Telefax Staatsangehörigkeit BIC 

  
E-Mail-Adresse  
 

Sparkasse/Bank, Ort 

  
Art und Ort der Veranstaltung 
 

Name, Anschrift Kontoinhaber (falls nicht mit Antragsteller identisch) 

 
1. Festveranstaltungen  
 inklusive der Abgabe von Speisen und Getränken (z. B. Heimat-, Kinder-, Musik-, Sportfeste ohne Wettkampfcharakter, Straßen-, Winzerfeste, Tanzveranstaltungen), 
 Konzerte, Ausstellungen, Märkte/Basare - ausgenommen Großveranstaltungen (z. B. Stadtfeste, Public Viewing, Konzerte) mit mehr als 3.000 Besuchern täglich sowie 
 Demonstrationen. Versicherungsschutz hierfür muss besonders beantragt werden. 

 
 Versicherungssumme: 5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

 
 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle während der Vertragsdauer beträgt das Dreifache dieser Versicherungssummen. 

 einschl. Ausschank/ Bewirtung in eigener Regie  
 - bis zu 3 Tage 

90,00 EUR 
 

EUR je weiterer Tag 

30,00 EUR 
 

EUR  

Summe 
 
 EUR 

 
 
2. Schäden an gemieteten, gepachteten, geliehenen Sachen (Mietsachschäden) 
 
 Einschluss von Mietsachschäden an Gebäuden u./o. Räumen (ausgenommen Zelte) sowie an beweglichen Sachen 
 (gemäß Ziffer A1-6.8.1 und Ziffer A1-6.8.2 der SV-AVB-Veranstaltungen). 

- Nicht für Rock- und Popkonzerte, Uni-, Schul- und Discoveranstaltungen - 

110,00 EUR 

 
 
3. Zusatzrisiken für Veranstaltungen 
 
 Einschluss von:  

- Halter von Tieren, die bei der Veranstaltung eingesetzt werden 
- Einsatz von versicherungspflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen im Rahmen der versicherten Veranstaltung 
- Zeltauf- und -abbau in eigener Regie, Bauleitung  
- Auf- und Abbau und Benutzung von Tribünen 
- Durchführung von Umzügen (z. B. Festumzüge, Kinderfestumzüge, Martinsumzüge, Karnevals-, Faschingsumzüge) 
- Betrieb von Hüpf-, Springburgen und/oder Kletterwänden 
- polizeilich genehmigtes Abbrennen von Feuerwerken durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker 
- polizeilich genehmigtes Abbrennen von bengalischer Beleuchtung 
- polizeilich genehmigtes Böllerschießen 
- behördlich genehmigtes Abbrennen von Sonnenwend-, Martins- und/oder Osterfeuern 
- Auf- und Abbau sowie Standzeit von Mai-, Narren und/oder Weihnachtsbäumen 

 
75,00 EUR EUR 

 
 
4. Unfallversicherung für Helfer (Es müssen alle Helfer gemeldet werden) 
 
 Versicherungssummen je Helfer - 20.000 EUR Invalidität - 40.000 EUR Vollinvalidität (100 %) - 10.000 EUR Tod - 10.000 EUR Bergungskosten   
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Umfang des Vertrages auf alle Unfälle, von denen die bei der Veranstaltung einschließlich der Bewirtschaftung und - falls 
 besonders beantragt - beim Zeltauf- und -abbau eingesetzten Helfer betroffen werden. Mitversichert sind Unfälle bei den mit der Veranstaltung in unmittelbaren 
 Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten. 

   

 

Helfer je Helfer 

1,50 EUR 
 

EUR 
 

   

 
Helfer mit Auf- 

/Abbau von Zelten je Helfer 

3,00 EUR 
 

EUR 
 

Mindestbeitrag 20,00 EUR 

 
 

EUR 
 
 
5. Gesamt 

Summe 1. - 4. EUR
 zuzüglich jeweilige  

gesetzliche Versicherungsteuer 

 
 

EUR 
Gesamtbeitrag (Einmalbeitrag) 

Inkl. gesetzlicher Versicherungsteuer 

 
 

EUR 
 
 
Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Antragsfragen Ihre gesetzlichen Anzeigepflichten. Einzelheiten hierzu und zu den Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung  
finden Sie gesondert im Anhang des Antragsformulars. Bitte lesen Sie den Anhang vor Beginn der Beantwortung der nachfolgenden Fragen durch. Die Kenntnisnahme der dortigen Belehrung 
bestätigen Sie mit der Unterschrift am Ende dieses Antrages. 
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Schlusserklärung 
Die Versicherungsvorschlags-/Antragsfragen wurden mir, sofern ich sie nicht selbst schriftlich beantwortet habe, in vollem Umfang vorgelesen.  
Den Inhalt habe ich uneingeschränkt verstanden. Die Versicherungsvorschlags-/Antragsfragen wurden von mir vollständig und wahrheitsgemäß 
beantwortet. Über die hier schriftlich festgehaltenen Antworten hinaus habe ich keine weiteren Angaben gegenüber dem Vermittler gemacht, weder 
schriftlich noch mündlich. 

Mir ist bekannt, dass unvollständige oder nicht wahrheitsgemäße Angaben den Versicherungsschutz gefährden. Eine ausführliche Belehrung habe ich 
durch die beiliegende Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht erhalten. Der beantragte 
Versicherungsschutz soll ggf. vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Sofern ich dies nicht wünsche, gebe ich dies unter "Besondere Vereinbarungen" 
an. Diese Vertragserklärung kann ich nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Eine ausführliche Belehrung 
über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen des Widerrufs kann ich den beigefügten "Allgemeine Hinweise, Verbraucherinformationen und 
Widerrufsbelehrung" entnehmen. 

Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers (Antragstellers) 

ELUOVN

Unterschrift des Beraters 

ELUOB 

Vertragsgrundlagen sowie datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung/  
Informationsübersicht 

- Allgemeine Informationen zu Ihrem Versicherungsvertrag (AIB)

- Gruppen-Unfallversicherung für Veranstaltungen - Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

- Veranstalter Haftpflichtversicherung -  Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Veranstalterhaftpflichtversicherung (SV-AVB-Veranstaltungen), Fassung Mai 2023

- Allgemeine Bedingungen für die SV Unfallversicherung (SVAUB 2017), Fassung Oktober 2021

- Besondere Bedingungen für Mehrleistungen bei einem Invaliditätsgrad ab 90 % (BB Mehrleistungen), Fassung September 2014

- Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung (ZB Gruppen-UV), Fassung September 2014

- Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
- Datenschutzhinweise Versicherungskunde

- Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO 
- Dienstleisterliste

Diese Hinweise, Einwilligungen und Erklärungen sind beigelegt und wichtiger Bestandteil des Vertrages; Sie machen diese mit Ihrer Unterschrift zum 
Inhalt des Versicherungsvorschlages/Antrages. 
Eine Mehrfertigung des Versicherungsvorschlages/Antrages wird Ihnen nach Unterzeichnung ausgehändigt. 
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und/oder der Markt- und Meinungsforschung jederzeit 
widersprechen. 

Mitteilungsbestätigung 
Ich bestätige hiermit, dass mir die Vertragsgrundlagen einschließlich der Versicherungsbedingungen sowie die Informationen nach der VVG 
Informationspflichtenverordnung in Textform übermittelt worden sind. Diese Unterlagen sind in der Informationsübersicht im Einzelnen benannt. 

Datum Unterschrift  

ELUOVN

Produktionsstatistikleiste Art des Abschlusses

Nr. Abschlussvermittler (AV)  Gemeinschaftsgeschäft SPK - AD 1 

Nr. Unterabschlussvermittler (UAV) / Kundenberater (KB)  Eigengeschäft Außendienst (AD) 2 

Nr. Bestandsbetreuer (BV)  Alleingeschäft Sparkasse (SPK) 3 

Nr. Unterbestandsbetreuer (UBV) Es handelt sich nicht um Folgeberatung i. S. der Definition, sofern als Art  
des Abschlusses "Eigengeschäft AD" angegeben ist. 

Nr. Nebenvermittler (NV1)/Spk-MA (SNV 1) 

Nr. Nebenvermittler (NV2)/Spk-MA (SNV 2)  Folgeberatung 

Nr. Vertriebsunterstützung (SPB/DBV bAV)  Art des Geschäfts 

Region

SPK Merkmale S Süd N Nord 

Personennummer Baden-Württemberg BW 

Org.-Nr./OE-Nr. Hessen HS 

Org.-Nr. LBBW 9 0 1 0 0 Rheinland-Pfalz RP 

IN-Nr. Thüringen TH 

I 

I 



Allgemeine Hinweise, Verbraucherinformationen 
und Widerrufsbelehrung 

 

Vorläufiger Versicherungsschutz 

- wird zu den für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen, Zusatzbedingungen und Er-
läuterungen und Klauseln in der derzeit gültigen Fassung erteilt 

- besteht nur, soweit vom Versicherer schriftlich bestätigt 

- endet unabhängig von der vereinbarten Dauer zu dem Zeitpunkt, zu dem nach dem Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige 
Deckung - auch bei einem anderen Versicherer - gleichartiger Versicherungsschutz besteht (§ 52 Absatz 1 S. 1, Absatz 2 VVG) 

- endet unabhängig von der vereinbarten Dauer zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der Beitragszahlung für den Hauptvertrag 
oder den weiteren Vertrag über den Vorläufigen Versicherungsschutz in Verzug gerät (§ 52 Absatz 1 S. 2 VVG) 

- endet unabhängig von der vereinbarten Dauer, wenn der Hauptvertrag mit dem Versicherer, der den Vorläufigen Versicherungsschutz gewährt 
hat, nicht zustande kommt, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung nach § 8 VVG widerruft oder nach § 5 Absatz 1 und 2 VVG sei-
nen Widerspruch erklärt (§ 52 Absatz 3 VVG), mit Zugang der jeweiligen Erklärung 

- kann, soweit der Vorläufige Versicherungsschutz nicht befristet ist, von beiden Seiten fristlos gekündigt werden. Die Kündigung des Versicherers 
wird zwei Wochen nach Zugang wirksam (§ 52 Absatz 4 VVG) 

Die Aushändigung der Vertragsbestimmungen und der Informationen nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 2 
erfolgt bei Versicherungsverträgen, die nicht im Rahmen des Fernabsatzes abgeschlossen werden, nur auf Aufforderung des Versicherungsnehmers, 
spätestens werden diese Unterlagen mit dem Versicherungsschein übermittelt. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Abschluss eines entsprechenden Vertrages (vorläufige Deckung oder Hauptvertrag) bei einem ande-
ren Versicherer mitzuteilen. 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 - Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform  
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

- der Versicherungsschein, 
- die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen,  
 diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 
- diese Belehrung, 
- das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
- und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

SV SparkassenVersicherung  
Gebäudeversicherung AG 
Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 

Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf  
an folgende Faxnummer zu richten:  

0711 898-109 

Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf  
an folgende Adresse zu richten:  

service@sparkassenversicherung.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten. 

Wie hoch dieser Beitragsanteil ist, können Sie folgendermaßen bestimmen: 
Multiplizieren Sie die Anzahl der Tage an denen Versicherungsschutz bestand mit 1/360 des im Versicherungsschein genannten Jahresbeitrags. 

Bei halbjährlicher, vierteljährlicher oder monatlicher Zahlungsweise multiplizieren Sie dementsprechend die Anzahl der Tage an denen Versiche-
rungsschutz bestand mit 1/180, 1/90 bzw. 1/30 des im Versicherungsschein genannten Halbjahres-, Vierteljahres- bzw. Monatsbeitrags. Der Versi-
cherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.  

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge,  
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig  
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat sowie bei Verträgen über Großrisiken  
im Sinne des § 210 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz. 

 

I 

I 
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Abschnitt 2 - Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das 
 Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen 
 maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die 
 Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
 Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, 
 wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben 
 werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren 
 oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge; 

8. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
 insbesondere hinsichtlich des Preises; 

9. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie 
 die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und  
 Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen  
 über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbe-
 stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und  
 deutlich gestalteten Form; 

11. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
 soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
 dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen  
 vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

14. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 

15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
 Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu 
 führen; 

16. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraus- 
 setzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon 
 unberührt bleibt; 

17. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

I 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
Unser ganzheitlicher Beratungsansatz bei Anbahnung, Abschluss und Durchführung eines Vertragsverhält-
nisses ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Die Beratung dient dazu, Ihren persönlichen Ver-
sicherungsbedarf sowie Ihren Bedarf an Finanzdienstleistungsprodukten zu ermitteln, mögliche Versiche-
rungslücken aufzuzeigen, Produktempfehlungen zu unterbreiten und konkrete Vertragsabschlüsse vorzube-
reiten. Mit Ihrer Einwilligung ermöglichen Sie uns, Ihre personenbezogenen Daten für eine bestmögliche 
Beratung und individuelle Betreuung zu verarbeiten. 
 
Personenbezogene Daten 
Die Datenverarbeitung durch uns umfasst insbesondere folgende personenbezogenen Daten: 
 

 Personendaten, z. B. Name, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf, Anzahl der Kinder  
 Kontaktdaten, z. B. Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern  
 Daten zur Bonität, finanziellen Situation und Risikobereitschaft  
 Daten zu Verträgen bei den Unternehmen der SV SparkassenVersicherung1 und Unternehmen der 

Sparkassen-Finanzgruppe2, einschließlich der Daten zu Verträgen aus der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung sowie Daten aus von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen, wie z. B. Ver-
tragsart, Versicherungsobjekt / versicherte Person, Vorversicherungen, Bankdaten, Leistungsfälle 

 Daten aus Beratungs- und Servicegesprächen, Kundenzufriedenheitsbefragungen und Vertriebs-
aktivitäten 

 Besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der DSGVO, z. B. Gesund-
heitsdaten, biometrische Daten (im Rahmen der elektronischen Unterschrift) 

 

Die Datenverarbeitung beinhaltet auch die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in Datensammlun-
gen, in welchen Ihre personenbezogenen Daten zur Datenanalyse verknüpft und gemeinsam ausgewertet 
werden und die von den Unternehmen der SV SparkassenVersicherung gemeinsam geführt werden. Ferner 
umfasst die Datenverarbeitung einen wechselseitigen Datenaustausch mit den Vermittlern3. 
 
Zwecke der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu folgenden Zwecken: 
 

a) Beratung einschließlich der Vereinbarung von Beratungsterminen 
 

b) Durchführung von Werbemaßnahmen zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten ein-
schließlich Kundenzufriedenheitsbefragungen 
 

c) Produktentwicklung und Qualitätssicherung 
 

d) Meine biometrische elektronische Unterschrift zum Zwecke der Legitimation 
 

Einwilligung 
Ich willige ein, dass die Unternehmen der SV SparkassenVersicherung, deren Vermittler und die Unterneh-
men der Sparkassen-Finanzgruppe die oben genannten personenbezogenen Daten zu den vorgenannten 
Zwecken verarbeiten dürfen. Meine Einwilligung gilt auch für besondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 DSGVO (z. B. Gesundheitsdaten, biometrische Daten (im Rahmen der elek-
tronischen Unterschrift)). 
 

Meine Einwilligung erstreckt sich zudem auf alle etwaigen bereits bestehenden Versicherungsverträge 
mit Unternehmen der SV SparkassenVersicherung. 
 

Die Einwilligungserklärung kann jederzeit ohne Auswirkung auf etwaig bestehende Vertragsverhältnisse 
gegenüber der SV SparkassenVersicherung in Textform (SV SparkassenVersicherung, Löwentorstraße 65, 
70376 Stuttgart, E-Mail: service@sparkassenversicherung.de) für die Zukunft widerrufen werden.  
 

Der Widerruf kann dazu führen, dass Sie bestimmte Beratungs-, Service- oder Informationsleistungen 
nicht erhalten. 

 

 
1 Unternehmen der SV SparkassenVersicherung sind die SV SparkassenVersicherung Holding AG, SV SparkassenVersicherung Gebäu-

deversicherung AG und SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG.  
2 Hierzu gehören insbesondere die in dem Geschäftsgebiet der SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Sparkassen, Landes-

banken und Landesbausparkassen (LBS). Weitere Informationen zu den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Sie un-
ter https://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/organisation/index.html. 

 

3 Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind sowohl ihre angestellten als auch ihre selbstständigen Versicherungsvermittler. Hier-
zu gehören auch die in dem Geschäftsgebiet der SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Kreditinstitute der Sparkassen-
Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz einschließlich der Landesbanken und Landesbauspar-
kassen sowie deren Vermittler, soweit diese Institute und Personen mit der Versicherungsvermittlung betraut sind. 

 
 
SV SparkassenVersicherung, 70365 Stuttgart  Hausanschrift: Löwentorstraße 65, 70376 Stuttgart 
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
SV SparkassenVersicherung Holding AG, 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG und 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 
- im Folgenden SV SparkassenVersicherung - 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

SV SparkassenVersicherung  
Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 
Telefon: 0711 898-100 
Fax: 0711 898-109 
E-Mail-Adresse: service@sparkassenversicherung.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der oben genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: 

E-Mail-Adresse: datenschutz@sparkassenversicherung.de  
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die "Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft" verpflichtet (sogenannte "Code of Conduct"), die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren und 
welche Sie auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de 
- Rubrik "Datenschutz" - abrufen können.  
 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um Sie ganzheit-
lich zu beraten und für Sie passende Versicherungsangebote er-
stellen zu können. Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungs-
schutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. 
Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, 
ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 
Auch im Leistungsfall sind ihre Angaben erforderlich, um das Be-
stehen von Versicherungsschutz und das Vorliegen des Versiche-
rungsfalls feststellen zu können. 
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertra-
ges sind ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. Die Daten aller mit der SV SparkassenVersicherung 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesam-
ten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen 
oder für umfassende Auskunftserteilungen. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 
Absatz 1b) DSGVO. Für die Zwecke der Durchführung von Werbe-
maßnahmen zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsproduk-
ten einschließlich Kundenzufriedenheitsbefragungen sowie der 
Produktentwicklung und Qualitätssicherung holen wir zudem 
situationsbedingt Ihre Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1a) 
DSGVO ein. 
 
 

 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren. Rechtsgrundlage hierfür ist Arti-
kel 6 Absatz 1f) DSGVO. Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
 
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und 
 für Produkte der Unternehmen der Sparkassen-Finanz- 

gruppe1 und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtli-
cher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1c) DSGVO. 
 
Soweit im Rahmen der oben genannten Verarbeitungszwecke die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
erforderlich ist, holen wir Ihre Einwilligung nach Artikel 9 Ab-
satz 2a) DSGVO ein. Dies betrifft insbesondere die Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten z. B. bei Abschluss eines Lebensversiche-
rungsvertrages. Außerdem nutzen wir zur zweifelsfreien elektroni-
schen Kommunikation biometrische Merkmale, insbesondere Ihre 
biometrische Unterschrift und entsprechende Technologien hierzu 
um die biometrischen Merkmale Ihrer Unterschrift, etwa Schreib-
geschwindigkeit, Schreibrichtung, Schreibpausen, Schwingungen, 
Andruck sowie Schreibwinkel zu verarbeiten. Wenn Sie Dokumente 
mit einer biometrischen elektronischen Unterschrift unterschrei-
ben, verarbeiten wir Ihre biometrische elektronische Unterschrift 
zum Zwecke der Legitimation. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Ab-
satz 2j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforder-
lich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversi-
cherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das 
Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist 
es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund 
seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprü-
fung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies 
für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erfor-
derlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlichen Umfang. Weitergehende Informationen können Sie 
unter der oben genannten Adresse des Verantwortlichen anfor-
dern. 
 
  

 
1 Hierzu gehören insbesondere die in dem Geschäftsgebiet der 
SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Sparkassen, 
Landesbanken und Landesbausparkassen (LBS). Weitere Informa-
tionen zu den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe erhal-
ten Sie unter https://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/ 
organisation/index.html. 
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Vermittler2 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler Akquise- und 
Beratungsdaten sowie die zum Abschluss und zur Durchführung 
des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. 
Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe3 
Spezialisierte Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- 
und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch 
ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. Welche Unter-
nehmen an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 
können Sie unserer Dienstleisterliste im Anhang sowie in der 
jeweils aktuellen Version auf unserer Homepage 
www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Datenschutz" -  
entnehmen. 
 
Externe Dienstleister 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbezie-
hungen bestehen, können Sie unserer Dienstleisterliste im An-
hang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Homepage 
www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Datenschutz" - ent-
nehmen. 
 
Weitere Empfänger 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-
lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungs-
träger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Zoll, Zulagenstelle für 
Altersvermögen). Ferner übermitteln wir Ihre personenbezogenen 
Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Des 
Weiteren können wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung 
von versicherungsspezifischen Statistiken oder zur Datenanalyse 
an Verbände (z. B. Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e. V., Verband öffentlicher Versicherer) weitergeben. 
 
Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann 
es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend 
gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei 
oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbe-
zogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent-
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich  

 
2 Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind sowohl ihre ange-
stellten als auch ihre selbstständigen Versicherungsvermittler. 
Hierzu gehören auch die in dem Geschäftsgebiet der SV Spar-
kassenVersicherung regional zuständigen Kreditinstitute der 
Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thürin-
gen und Rheinland-Pfalz einschließlich der Landesbanken und 
Landesbausparkassen sowie deren Vermittler, soweit diese Institu-
te und Personen mit der Versicherungsvermittlung betraut sind. 
3 Zur Unternehmensgruppe der SV SparkassenVersicherung gehö-
ren die SV SparkassenVersicherung Holding AG, 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG und 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG. 
 

unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach 
bis zu zehn Jahren.  
 
Betroffenenrechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen.  
 
Widerrufsrecht 

Soweit der Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, ist 
diese freiwillig und Sie können sie jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft unter den oben genannten Kontaktdaten des Verantwort-
lichen widerrufen. 
 
Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  
 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Da-
tenverarbeitung sprechen.  

 
Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. 
 
Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen können Sie sich gerne 
unter den oben genannten Kontaktdaten an den Verantwortlichen 
wenden. 
 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risiko-
beurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung, bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungs-
missbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezoge-
ner Daten mit dem HIS erforderlich. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Infor-
mationen über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf 
Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO", welches Sie insbesonde-
re auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de - Rubrik 
"Datenschutz" - finden. 
 
Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. 
zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 
dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezoge-
nen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versi-
cherer erfolgen. 
 
Wirtschaftsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur Beurteilung 
Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens (Bonitätsprüfung) oder bei 
Leistungsfällen zu Ihrer wirtschaftlichen Situation ab.  
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Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags-
klauseln) vorhanden sind. 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antrag-
stellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das 
Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche 
Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden 
Versicherungsprämie.  
 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Ver-
trag gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen 
Informationen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere 
Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen 
auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung 
der Informationen. 
 
Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen können Sie sich gerne 
unter den oben genannten Kontaktdaten an den Verantwortlichen 
wenden.  
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Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Scha-
denbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidenti-
fikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu 
Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage) 
können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob 
zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im "Hin-
weis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft" (HIS) 
Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder 
Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. 
Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung 
eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-
Einmeldung), über die Sie gegebenenfalls von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. 
Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, 
werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versi-
cherungsunternehmen, übermittelt. 
 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internet-
seiten: www.informa-his.de  
 
Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verant-
wortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versiche-
rungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, 
um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versiche-
rungsanträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei 
diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auffällig-
keiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung 
eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungs-
unternehmen) hindeuten können. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf 
Grundlage des Artikel 6 Absatz 1f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit 
die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffe-
nen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. 

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den 
Abschluss eines Versicherungsvertrags oder über die Regulierung 
von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich 
die Informationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung 
zur Verfügung. 

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunter-
nehmen, die diese in das HIS einmelden. 

Kategorien der personenbezogenen Daten 
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines 
Versicherungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH 
- abhängig von der Versicherungsart bzw. -sparte - die Daten der 
Anfrage oder Einmeldung mit den dazu genutzten personenbezo-
genen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. 
Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie das anfragende 
oder einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei 
einer HIS-Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, über 
die Sie gegebenenfalls von diesem gesondert informiert werden, 
speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkei-
ten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche 
Informationen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungs-
sparte Leben können dies z. B. Informationen zu möglichen Er-
schwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versiche-
rungssumme/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind gegebenen-
falls z. B. Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten 
bei einer früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezo-
gene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäu-
deschäden. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit 
Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im 
Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehör-
den. 

 
Dauer der Datenspeicherung 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen ge-
mäß Artikel 17 Absatz 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren 
gelöscht. 

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt: 
 direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Ge-

burtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden 
am Ende des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Spei-
cherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine 
erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur 
Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Da-
ten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer be-
trägt in diesen Fällen 10 Jahre. 

 Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht 
zustande gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jah-
res nach der erstmaligen Speicherung gelöscht. 

Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichti-
gung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. 
Diese Rechte nach Artikel 15 bis 18 DSGVO können gegenüber 
der informa HIS GmbH unter der unten genannten Adresse gel-
tend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
sich an die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehör-
de - Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-
Ring 1, 65189 Wiesbaden - zu wenden. Hinsichtlich der Meldung 
von Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunternehmen 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

 
Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen 
Person ergeben, unter der unten genannten Adresse widerspro-
chen werden.  
 
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu 
Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespei-
chert hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt 
Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort un-
entgeltlich eine sogenannte Selbstauskunft anfordern. Wir bitten 
Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus daten-
schutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte ertei-
len darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Tele-
fon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu ver-
meiden, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von 
Ihnen: 
 Name (gegebenenfalls Geburtsname), Vorname(n),  

Geburtsdatum 
 Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 

Ort) sowie gegebenenfalls Voranschriften der letzten fünf 
Jahre 

 Gegebenenfalls FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahr-
zeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbeschei-
nigung I. oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft er-
forderlich. 

 Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten 
Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments er-
forderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grund-
buchauszugs oder Kaufvertrags). 

Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa 
HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft 
auch via Internet unter: www.informa-his.de/selbstauskunft/ 
bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauf-
tragten 
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611/880870-0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH 
ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Daten-
schutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar:  
datenschutz@informa-his.de. 
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Dienstleisterliste 

(Stand: 01.08.2024) 

1. Konzerngesellschaften mit zentralisierter Bearbeitung von Daten innerhalb der  
Unternehmensgruppe 
SV SparkassenVersicherung Holding AG (SVH) 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG (SVG) 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG  (SVL) 

2. Dienstleister, die Datenverarbeitung im Auftrag oder in Funktionsübertragung1) erbringen 
Eine Einzelnennung des Dienstleisters erfolgt, wenn die Datenverarbeitung Hauptgegenstand des Auftrags ist. 
Sofern nicht bzw. bei nur gelegentlicher Unterstützung, sind die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst. 

  

Auftraggebende 
Gesellschaft 

Dienstleister Übertragene Aufgaben 

Alle Konzern-  
gesellschaften 

SV SparkassenVersicherung Holding AG2) Zentralisierte Bearbeitung von Daten innerhalb der 
Unternehmensgruppe, Erledigung von Verwaltungs-
aufgaben, Telefon- und Servicedienstleistungen,  
Marketing, Vertrieb, Rechnungswesen, Revision, 
Rechtsabteilung, Allgemeine Verwaltung, Betriebs- 
organisation, Postservice, Rückversicherung 

 SV Informatik GmbH2) IT Dienstleistungen, Softwareentwicklung, Wartung 

 Teleperformance Service-Dienstleister, Zulagenantragsverarbeitung 
AVmG, Rentenbezugsmitteilungen 

 Deutsche Assistance Service GmbH1), 2) Unterstützung bei Assistanceleistungen, Call Center 

 Finanz Informatik Technologie Service 
GmbH & Co. KG2) 

IT Dienstleistungen, Telefoniebetreiber, Rechen- 
zentrum, Wartung, Hardware 

 Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. GDV 

Services im Rahmen des Branchennetzes, z. B. Verfah-
ren zur elektronischen Versicherungsbestätigung in 
der Kfz-Versicherung 

 OEV Online Dienste GmbH IT-Dienstleister 

 Ricoh Deutschland GmbH2) Druckdienstleister 

 Formware GmbH2) Versandsteuerung 

 Signotec GmbH Digitale Plattform für Vertrieb und Beratung 

 Microsoft2) IT-Dienstleistungen Software 

 

Auftraggebende 
Gesellschaft 

Dienstleister-Kategorien Übertragene Aufgaben 

Alle Konzern-  
gesellschaften 

Assisteure1), 2) Erbringung von Assistanceleistungen im Rahmen  
des Versicherungsschutzes, Schadens-/Leistungs- 
management 

Beratungs-Dienstleister Sach-/Fach-/Personal-/Rechtsberatung 

 Druckdienstleister2) Druckvorstufe, Druck und Versand 

 Entsorgungsdienstleister2) Dokumentenvernichtung 

 Informationsdienstleister  
(Wirtschaftsauskunfteien,  
Adressermittler) 

Adressaktualisierung, Wirtschaftsauskünfte, Recher-
chen, Bonitätsprüfung, Prüfungen aufgrund des Geld-
wäschegesetzes, Risikoprüfung 

 Inkassounternehmen Forderungseinzug 

 IT-Dienstleister Wartungs- und Servicearbeiten, Lizenzen, Software, 
IT-Plattform 
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Auftraggebende 
Gesellschaft 

Dienstleister-Kategorien Übertragene Aufgaben 
 

Alle Konzern-  
gesellschaften 

Kreditinstitute,  
banknahe IT-Dienstleister 

Zahlungsabwicklung, Onlinezahlungsverkehr  
über PAYONE GmbH 

 Kundenservice-Center2) Interne und externe Call-Center, Antrags-, Vertrags-
und Leistungsbearbeitung 

 Kurier- und Postdienste Versand von Schriftstücken und Paketen 

 Marketing-Dienstleister Direktmarketing, Mailing, Werbung (online und Anzei-
gen), Messen, Veranstaltungen, Bereitstellung von 
Web-Anwendungen, APP-Anbieter, personalisierte 
Werbefilme, Foto- und Videoaufnahmen 

 Markt- und Meinungsforschungs- 
institute 

Durchführung von repräsentativen Befragungen  
sowie Kunden-, Geschädigten- bzw. Außendienstbe-
fragungen 

 Personaldienstleister Unterstützung bei Kapazitätsengpässen 

 Prüfdienstleister Prüfung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen 

 Rechtsanwaltskanzleien1), 2), 
Gerichtsvollzieher, Gerichte 

Rechtsberatung, Prozessführung, Forderungseinzug 

 Rückversicherer1), 2) Rückversicherung, Risikobeurteilung,  
Leistungsprüfung 

 Gesundheits-/Service-Dienstleister2) Reha-Dienstleister, Dienstleister zur Attest- und  
Arztberichtbeschaffung 

 Wirtschaftsprüfer1) Jahresabschluss, Beratung 

 

SVG Gutachter, Sachverständige, Detekteien, 
Ingenieurbüros 

Sachverhaltsermittlung und -bewertung, berufskund-
liche Analyse, Außenregulierung, Mediation 

 Handwerksbetriebe, Mietwagenunter-
nehmen, Werkstätten 

Reparatur, Sanierung 

 Informa HIS GmbH Hinweis- und Informationssystem (HIS) der deutschen 
Versicherungswirtschaft 

 Regulierungsbüros1) Schadenregulierung im Ausland 

 Deutsche Kautionskasse (DKK) Abwicklung Mietkaution, Antrags-/ Vertragsverarbei-
tung, Schadenregulierung als Assekuradeur im Rah-
men der Kautionsversicherung. 

 ACTINEO GmbH2) Dienstleister zur Attest- und Arztberichtbeschaffung 

 

SVL Ärzte2), Gutachter2), Therapeuten2), Kran-
kenhäuser2), Detektive2), Dolmetscher2), 
Übersetzer2) 

Medizinische Untersuchungen, Begutachtungen  
(medizinisch und technisch), Unterstützungsdienst-
leistungen, Risiko- bzw. Schadenprüfung 

 Gesetzliche Krankenkassen2) Sozialversicherungsabgaben 

 Gesundheits-/Servicedienstleister2) Teleinterviewing, Vertragsabwicklung Bausparrisiko-
versicherung, Risikoträger Restkreditversicherung, 
Berufskundliche Beratungs- und Reintegrations- bzw. 
Rehabilitationsdienstleister, Reha-Berater 

 S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz per Video 
oder Ausweiserkennung 

 SV bAV Consulting GmbH2) Beratung für betriebliche Altersvorsorge 

 Xempus AG Unterstützungsleistungen für alle Beteiligte im  
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 

 
1) Eine Funktionsübertragung liegt vor, wenn im Rahmen der Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses personenbezogene Daten an einen Dienstleister zur  

eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung übermittelt werden. Die Übermittlung unterbleibt nach Widerspruch der betroffenen Personen und Prüfung, wenn das schutz- 
würdige Interesse der betroffenen Personen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt. 

2) Diese Dienstleister können - sofern für die Abwicklung des Versicherungsverhältnisses erforderlich – gegebenenfalls auch Gesundheitsdaten verarbeiten. 

I 

I 
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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie bzw. die versicherte Person die Versiche-
rungsvorschlags-/Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
geringe Bedeutung beimessen. 
 
Sonderregelung bei personenbezogenen Gefahrumständen in der Unfallversicherung: Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungs-
vermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG in der 
Löwentorstraße 65 in 70376 Stuttgart schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie oder die versicherte Person unrichtige oder unvollständige Anga-
ben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie den folgenden Informationen entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Zugang Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in 
Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

 Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

 
 - weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
 - noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.  

 
2. Kündigung 

 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Ha-
ben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die An-
zeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4.  Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.  

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellver-
treters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 

I 

I 
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